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Stellt das Gericht nach der Eröffnung eines Verfahrens fest, daß keine Konkursmasse vorhanden ist, beträgt das 
finanzielle Ergebnis Null. Die gemeldeten finanziellen Ergebnisse sind meist vorläufig, da diese Mitteilungen 
innerhalb von drei Monaten nach dem ersten Prüfungstermin, in dem die Forderungen festgelegt werden, durch 
das Konkursgericht erfolgen müssen und die Verfahren zu diesem Zeitpunkt vielfach noch nicht abgewickelt sind. 
Bei Vergleichsverfahren ergeht die Meldung, wenn der Beschluß über die Beendigung des Verfahrens 
rechtskräftig geworden ist. 

Definitionen 
1nso1 v e n z : Zustand finanzieller Existenzbedrohung eines Schuldners, der eingetreten ist, wenn 
Zahlungsunfähigkeit oder bei Kapitalgesellschaften Überschuldung vorliegt. Die Insolvenz kann zur Eröffnung 
eines Vergleichs- oder Konkursverfahrens bzw. in den neuen Bundesländern einschließlich Berlin-Ost zum 
Gesamtvollstreckungsverfahren führen. 

K o n k u r s : Zwangsvollzug der persönlichen Haftung eines überschuldeten oder zahlungsunfähigen Schuldners 
bei Verlustgemeinschaft der Gläubiger. Er gibt die Möglichkeit, das gesamte, dem Schuldner zum Zeitpunkt der 
ErOffnung des Verfahrens gehörende pfändbare Vermögen (Konkursmasse) allen Gläubigern (Konkursgläubigern), 
die begründete Vermögensansprüche an den Gemeinschuldner haben, zur gemeinschaftlichen Befriedigung 
zuzuführen (§§ 1, 3 Konkursordnung - KO). Ein Konkursverfahren kann nur auf Antrag eröffnet werden (§ 103 
KO). Antragsberechtigt sind neben dem Gemeinschuldner die Konkursgläubiger, bestimmte Massegläubiger sowie 
Absonderungsberechtigte mit bestimmten Forderungen (§ 103 Abs. 2 KO in Verbindung § 59 Abs. 1 Nr. 3, § 64 
KO). Die Eröffnung eines Konkurses setzt voraus, daß der Gemeinschuldner zahlungsunfähig oder überschuldet 
und eine die Kosten des Verfahrens deckende Konkursmasse vorhanden ist; andernfalls ist die Eröffnung des 
Verfahrens mangels Masse abzulehnen, wenn nicht ein entsprechender Massekostenvorschuß geleistet wird (§§ 
102, 107 Abs. 1 KO in Verbindung mit § 58 Nr. 1, 2 KO). Beim eröffneten Konkursverfahren werden nach 
eventueller Aussonderung dem Gemeinschuldner nicht gehörender Gegenstände (§§ 43 - 46 KO) zunächst die 
Massekosten und Masseschulden gedeckt. Massekosten sind u.a. Gerichtskosten für das Konkursverfahren (§ 58 
KO). Zu den Masseschulden zählen Ansprüche aus der Tätigkeit des Konkursverwalters, bestimmte rückständige 
Lohn- und Gehaltszahlungen etc. (§ 59 KO). Aus der verbleibenden Konkursmasse sind nach Erfüllung 
eventueller, nach anderen Gesetzen bestehender besonderer Vorrechte, wie z. B. von Pfandbriefgläubigern und 
bestimmten Versicherungsnehmern, zuerst die bevorrechtigten, dann die nichtbevorrechtigten Forderungen zu 
befriedigen. Nach Aufhebung des Konkursverfahrens können Konkursgläubiger ihre nicht erfüllten Ansprüche 
gegen den Schuldner uneingeschränkt geltend machen ( § 164 KO). 

z a h 1 u n g s u n f ä h i g k e 1 t : Das auf dem Mangel an Zahlungsmitteln beruhende dauernde Unvermögen des 
Schuldners, seine fälligen Geldschulden ganz oder teilweise zu begleichen. 

0 b er s c h u 1 dun g : Die Nichtdeckung der Verbindlichkeiten des Schuldners durch sein Vermögen. 

Be v o r recht i g t e Ford er u n gen : Die Befriedigung der bevorrechtigten Forderungen erfolgt ent· 
sprechend der in § 61 Abs. 1 Nr. 1 - 5 KO vorgegebenen Rangordnung nacheinander: Löhne, Gehälter, 
Sozialabgaben etc., soweit die Forderungen nicht Masseschulden sind; öffentliche Abgaben; Forderungen von 
Kirchen, Schulen u.ä.; von Ärzten, Apothekern und anderen Heil- und Pflegeberufen; Forderungen der Kinder des 
Gemeinschuldners. 

Nicht b evo rrec h tl g te Forderungen: Alle übrigen Konkursforderungen(§ 61 Abs. 1 Nr. 6 KO). 

F 1 n a n z l e 11 e E r g e b n l s s e : Die finanziellen Ergebnisse beziffern den zur Befriedigung der bevorrechtigten 
und nicht bevorrechtigten Forderungen aus der Konkursmasse tatsächlich zur Verfügung stehenden Betrag 
(Teilungsmasse). 

Ver g 1 e l c h s verfahren : Gerichtliches Verfahren zur Abwendung eines Konkurses (§ 1 Vergleichsordnung -
VerglO). Nur der Schuldner kann einen Vergleichsantrag beim zuständigen Gericht stellen (§ 2 VerglO). Der 
Antrag muß einen Vergleichsvorschlag enthalten, der innerhalb eines Jahres zu einem Mindestsatz von 35% (bzw. 
40% bei einer Zahlungsfrist von mehr als einem Jahr) die Forderungen decken kann (§§ 3, 7 VerglO). 

Ans c h 1 u ß k o n k ur s : Wird die Eröffnung des Vergleichsverfahrens abgelehnt, die Bestätigung des 
angenommenen Vergleichs durch das Gericht versagt, das Vergleichsverfahren eingestellt oder bei einem gemäß 
§ 96 VerglO fortgesetzten Verfahren der Vergleich nicht erfüllt, entscheidet das Gericht über die Eröffnung des 
Konkursverfahrens (§§ 19, 80, 101, 96 VerglO), das nach § 102 VerglO als Anschlußkonkurs bezeichnet wird. In 
der vorliegenden Statistik werden als Anschlußkonkurse jedoch nur solche Konkurse gezählt, denen ein eröffnetes 
Vergleichsverfahren vorausgegangen ist. Damit sind sie als Insolvenz bereits früher erfaßt worden. Sie werden 
daher nur noch als Konkurs nachgewiesen. 

Stalistisches Landesamt Berfin Statistischer Bericht J 1 1 - J 97 3 
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